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Vorsorge zahlt sich aus.

Die Krankenkasse, die ihr Handwerk versteht. Nordrhein

Neu: IKK
Vorsorge + Gesundheitskurs: 100 € für Sie.

Gesundheitsbewusstes Verhalten zahlt sich jetzt doppelt aus. Mit IKK . 

Dem IKK-Bonusprogramm mit Geld-zurück-Vorteil zur Gesundheits-

vorsorge für IKK-Versicherte ab 18 Jahren. Dabei belohnen wir Sie mit

einem Dankeschön von 100 € pro Jahr. Vorausgesetzt, Sie nehmen Ihre

Vorsorgetermine wahr und belegen zusätzlich einen unserer qualitätsge-

prüften Gesundheitskurse. Jetzt kostenloses Bonusheft anfordern!

Schnell und nah fürs Handwerk da.

24 Stunden erreichbar: 0 18 02/31 32 72 (*0,06 €/Anruf)

oder www.ikk-nordrhein.de

Für Ihre Gesundheit.
Und Ihren Geldbeutel.
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Besuchen Sie uns im Internet:
www.handwerk-direkt.de

Unsere E-mail-Adresse:
info@handwerk-direkt.de

Besuchen Sie die Homepages unserer Innungen:
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Die Koalition hat sich auf eine Art
Mindestlohn durch die Hintertür geeinigt.
Danach sollen bestehende Tarifverträge
künftig auf alle Betriebe der jeweiligen
Branche ausgeweitet werden können. 

Die Vorschläge des Koalitionsausschusses
zur Änderung des Entsendegesetzes und des
Mindestarbeitsbedingungsgesetzes von
1952 werfen viele Fragen auf und geben
eine im Grundsatz falsche Antwort: Die
beabsichtigte Schaffung eines Gesetzes für
Mindestlöhne öffnet das Tor für eine weit-
reichende Abschaffung der Tarifautonomie.

Grundkonsens war im Handwerk
immer, dass jemand, der qualifizierte Arbeit
in voller Zeit leistet, sich von dem ihm dafür
zustehenden Lohn auch ernähren können
muss. Das Handwerk bot nicht nur in der
Vergangenheit, sondern bietet auch heutzu-
tage nicht nur für den fleißigen Unterneh-
mer, sondern ebenso für den dort Beschäf-
tigten ein auskömmliches Einkommen.
Dies spiegeln auch die einschlägigen Tarif-
verträge des Handwerkes wieder. Seit gerau-
mer Zeit gibt es Mindestlöhne im Bau-
hauptgewerbe, Dachdeckerhandwerk, Ma-
ler- und Lackierer-Handwerk und seit
1.7.2007 auch im Gebäudereiniger-Hand-
werk. Die Vereinbarung dieser Mindest-
löhne beruht auf dem Entsendegesetz und
gilt somit nur branchenspezifisch und nur
auf gemeinsamen Antrag der beiden Tarif-
vertragspartner. Die Arbeitgeberseite muss
sich vor Antragstellung mit ihren Mitglie-
dern abstimmen, da diese Regelung für die
Unternehmer auch einen erhöhten büro-
kratischen Aufwand und Kontrolle durch
die Hauptzollämter bedeutet.

Die Koalition will nun aber das Min-
destarbeitsbedingungsgesetz von 1952 zu
einem „Gesetz für Mindestlöhne“ ausbau-
en. Damit soll eine staatliche Festsetzung
von Löhnen ermöglicht werden, wenn eine

Tarifbindung nur für eine Minderheit der
Arbeitnehmer oder Arbeitgeber besteht. Die
Frage ist dann, wann es sich um eine „Min-
derheit“ handelt. Wenn die Gaststätten als
Beispiel genannt werden, so wird offensicht-
lich an Branchen gedacht, in denen eine
Tarifbindung von ca. 40 % oder mehr vor-
liegt. Wenn auch in solchen Branchen eine
staatliche Lohnfestsetzung erfolgen kann,
ist damit die Gefahr verbunden, dass die
negative Koalitionsfreiheit faktisch außer
Kraft gesetzt wird. Da in solchen Fällen da-
mit zu rechnen ist, dass die Tarifbedingun-
gen einer Minderheit zum Maßstab für den
gesetzlichen Mindestlohn genommen wer-
den, bedeutet dies, dass eine Minderheit
faktisch die Arbeitsbedingungen der Mehr-
heit bestimmt.

Nach dem Vorschlag des Koalitionsaus-
schusses soll ein von einem Fachausschuss
vorgeschlagener Mindestlohn auf Antrag
des Arbeitsministers durch Rechtsverord-
nung des Bundeskabinetts festgesetzt wer-
den können. Letztlich ist dies eine politi-
sche und staatliche Entscheidung über einen

Mindestlohn für die betroffenen Branchen.
Je mehr von dieser Möglichkeit Gebrauch
gemacht wird, desto mehr Arbeitsplätze
werden gefährdet. Der Kompromiss kann
zu einer wesentlichen Erhöhung der Lohn-
untergrenzen in den betroffenen Branchen
führen und damit wieder zu einem Wachs-
tum der Schwarzarbeit. Dem liegt die An-
nahme zugrunde, dass Firmen dann Stellen
streichen, wenn legale Arbeit im Niedrig-
lohnbereich per Gesetz teurer wird. Gleich-
zeitig steigt dann die Nachfrage nach ille-
galen Kräften zum Schwarzmarktpreis. Die
dadurch verloren gegangenen Stellen wer-
den unwiederbringlich durch Automatisie-
rung ersetzt oder wandern ins Ausland.

Wenn von den Befürwortern des Min-
destlohnes ausgeführt wird, dass im unte-
ren Einkommensbereich eine Verbesserung
der Nettolöhne dazu führt, dass Schwarz-
arbeit zurückgehen würde und zwar ein-
fach deshalb, weil die Menschen dann von
dem Lohn ihre Familie besser ernähren
könnten und nicht mehr gezwungen wären,
ihren Nettoverdienst durch Schwarzarbeit
zu erhöhen, so ist dies als Irrglaube zurück-
zuweisen.

Diese Meinung unterstellt zu unrecht,
dass Schwarzarbeit vor allem der Existenz-
sicherung dient, was aber in einem existenz-
sichernden Sozialstaat niemals der Fall sein
kann.

Es ist zwar nicht  anzunehmen, dass es
nach den vorgesehenen gesetzlichen Ände-
rungen zu einem flächendeckenden System
von Mindestlöhnen kommt. Die Gefahr
zunehmender gesetzlicher Mindestlöhne ist
aber groß und damit auch die Gefahr von
Vernichtung entsprechender Arbeitsplätze.
Fest steht, dass die Tarifautonomie mit der-
artigen gesetzlichen Regelungen schwer
beschädigt wird. Dies ist nicht im Sinne des
Handwerks und unserer Mitarbeiter.

Editorial
FORUM 4/2007
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Mindestlohn – und jetzt?

Bert Emundts
Kreishandwerksmeister
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Die qualifizierten und fortgebildeten
Fachleute des Handwerks werden künftig
zur Ausstellung von Gebäudeenergie-
ausweisen zugelassen. Das hat der Bundesrat
am 8. Juni 2007 beschlossen. Damit wür-
den die Vorschläge des Handwerks von den
Bundesländern aufgegriffen.

Anders als im Entwurf des Bundeskabi-
netts vorgesehen, wird der Kreis der Aus-
stellungsberechtigten aus dem Handwerk
weiter gefasst. Er soll zukünftig alle Personen
umfassen, die für ein zulassungspflichtiges
Bau-, Ausbau- oder anlagentechnisches Ge-
werbe oder für das Schornsteinfegerwesen
die Voraussetzungen zur Eintragung in die
Handwerksrolle erfüllen, sowie Handwerks-
meister der zulassungsfreien Handwerke
dieser Bereiche. Damit wird Rechtssicher-
heit für die geprüften Gebäudeenergiebe-
rater geschaffen und die Qualifikation und
Leistungsfähigkeit der entsprechend fort-
gebildeten Handwerker anerkannt.

Die Bundesregierung wollte entgegen
früherer Absprachen mit der Novellierung

der Energieeinsparverordnung den Kreis
der Ausstellungsberechtigten aus dem
Handwerk auf nur 6 Berufe begrenzen.
Damit wäre eine erhebliche Zahl von qua-
lifizierten Handwerksbetrieben ausgeschlos-
sen gewesen. Dabei vermitteln bereits die
meisten Berufsbilder dieses Handwerks die
nötigen bauphysikalischen Kenntnisse.
Außerdem haben sich diese Berufe bereits
in der Vergangenheit stark in der Fort-
bildung zum Gebäudeenergieberater des
Handwerks engagiert.

Dem korrigierten Verordnungstext muss
nun wiederum das Bundeskabinett zustim-
men, wir werden weiter berichten. ◆◆

Gebäudeenergieausweis:

Zulassung qualifizierter
Handwerker

Kompromiss des
Koalitionsausschusses
zum Thema Mindestlohn

Bei den Verhandlungen in der Koalition
zum Thema Mindestlohn standen sich zwei
grundsätzliche Positionen gegenüber. Zum
einen diejenigen, die einer Festsetzung staat-
licher Mindestlöhne aus ordnungspoliti-
schen Gesichtspunkten allenfalls in begrün-
deten Ausnahmen zulassen will und zum
anderen die Position der „sozialen Mindest-
standards“, die – wie in einigen europäi-
schen Ländern historisch üblich – einen
staatlichen Mindestlohn festlegen will.

Der nunmehr gefundene politische
Kompromiss sieht vor, dass es für bestimm-
te Branchen (die Rede ist von 10 bis 12 –
positiv genannt werden in Presseverlautba-
rungen Bewachungsgewerbe, Postdienstleis-
tungen, Entsorgungswirtschaft, Zeitarbeit,
Einzelhandel, Hotel- und Gaststättenge-
werbe, Landwirtschaft sowie einige Bereiche
des Handwerks) einen Mindestlohn geben
kann. Die rechtstechnische Umsetzung ist
aber noch nicht letztendlich geklärt. Es
bleibt also insgesamt abzuwarten, welchen
konkreten Weg der Gesetzgeber zur Umset-
zung des Mindestlohnes vorsehen wird und
für welche Branchen am Ende tatsächlich
ein Mindestlohn stehen wird. ◆◆

Wer die Kündigung seines Arbeitgebers
versehentlich wegwirft, hat keinen An-
spruch auf eine nachträgliche Zulassung der
Kündigungsschutzklage. Das entschied das
Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz.

Der Kläger hatte unabsichtlich die Kün-
digung seines Arbeitsverhältnisses zusam-
men mit Werbeprospekten weggeworfen.
Dadurch verpasste er die dreiwöchige Kla-
gefrist gegen die nach seiner Ansicht unge-
rechtfertigte Kündigung. 

Nachdem er von der Kündigung erfah-
ren hatte, beantragte er die nachträgliche
Zulassung der Klage gegen diese. Anders

als das Arbeitsgericht Mainz lehnte das
Landesarbeitsgericht dies ab – denn: Nach
§ 5 KSchG ist eine Kündigungsschutzklage
nachträglich nur zuzulassen, wenn der von
der Kündigung betroffene Arbeitnehmer
trotz Anwendung aller ihm nach Lage der
Umstände zuzumutenden Sorgfalt verhin-
dert ist, die Klage rechtzeitig zu erheben. 

Danach muss sich der Klä-
ger nach Ansicht des Ge-
richts in diesem Fall vor-
halten lassen, seine Post
nicht sorgfältig genug sor-
tiert und gesichtet zu ha-
ben. Folglich hat der Kläger

LAG Rheinland-Pfalz entschied:

Kündigung weggeworfen
– Klage unzulässig

nach Überzeugung der Richter hier fahr-
lässig gehandelt. Aber schon leichte Fahr-
lässigkeit schließt im Interesse der Rechts-
sicherheit die nachträgliche Klagezulassung
aus. (LAG Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 12.3.
2007 – 11 Ta 217/06) ◆◆
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solchen Situation seien alle Grundstücks-
eigentümer betroffen. Deshalb komme
nicht ein auf den Einzelfall bezogener
Steuererlass in Betracht. Der in der Unver-
meidbarkeit zum Ausdruck kommende
geringere Wert des Mietobjekts könne nur
bei einer neuen Festsetzung des Einheits-
wertes berücksichtigt werden. Ein Grund-
steuererlass sei deshalb nur in Fällen atypi-
scher und vorübergehender Ertragsminde-
rung zu gewähren.

Der Bundesfinanzhof hielt diese Aus-
legung für zu eng und wollte in einem von
ihm zu entscheidenden Fall von der vorge-
nannten Rechtsprechung abweichen. In
dem hierfür vorgesehenen Verfahren vor
dem gemeinsamen Senat der Obersten
Gerichtshilfe des Bundes hat das Bundes-
verwaltungsgericht mitgeteilt, dass es an sei-
ner bisherigen Rechtsprechung nicht mehr
festhalte.

Damit muss künftig die Grundsteuer auf
Antrag gemindert werden, wenn der wirt-
schaftliche Ertrag des grundsteuerpflichti-
gen Objekts gegenüber dem nach dem Be-
wertungsgesetz errechneten Rohertrag we-
niger als 80 % beträgt und vom Steuer-
pflichtigen diese Abweichung nicht zu ver-
treten ist. Es ist dem Steuerpflichtigen nicht
zuzumuten, negative konjunkturelle Ent-
wicklungen und deren Ausmaß vorauszu-
sehen. ◆◆

Editorial
FORUM 4/2007
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Mit Beschluss vom 24. April 2007
(GmS-OGB 1.07) hat sich das Bundesver-
waltungsgericht der Auffassung des Bun-
desfinanzhofs angeschlossen, wonach Haus-
eigentümern unter vereinfachten Vorausset-
zungen bei strukturellem Lehrstand die
Grundsteuer teilweise erlassen werden kann.
Demnach kommt ein Grundsteuererlass
gemäß § 33 Abs. 1 Grundsteuergesetz nicht
nur bei atypischen und vorübergehenden
Ertragsminderungen in Betracht, sondern
kann auch strukturell bedingte Ertragsmin-
derungen nicht nur vorübergehender Natur
erfassen.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte
noch im Jahr 2001 entschieden, dass ein
Grundsteuererlass wegen einer Ertragsmin-
derung für Mietobjekte nicht in Betracht
komme, wenn diese auf die allgemeine
Wirtschaftslage, d.h. auf einen strukturel-
len Lehrstand zurückzuführen sei. Von einer

Den ursprünglich für die Jahre 2006 und
2007 geplanten Bildungsscheck NRW wird
es auch über das Jahr 2008 hinaus geben.
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit
und Soziales des Landes Nordrhein-West-
falen will dieses Förderinstrument aufgrund
des großen Erfolges weiterführen. Das jähr-
liche Volumen wird auf 14 Millionen Euro
ausgebaut.

Wie bisher bietet der Bildungsscheck
NRW Erwerbstätigen die Möglichkeit, bis
zu 50 % der Kosten einer beruflichen Wei-
terbildung erstattet zu bekommen. Seit Juni
gilt dabei ein verringerter Förderhöchstbe-
trag, der von 750 auf 500 Euro gesenkt wur-
de. Beschäftigte erhalten nun innerhalb
eines Jahres maximal zwei Bildungsschecks,
die sie selbst beantragen können (individu-
eller Zugang). Beantragt der Betrieb Bil-

dungsschecks (betrieblicher Zugang), kann
der oder die Erwerbstätige zwei weitere
Schecks erhalten. Unternehmen, die Bil-
dungsschecks beantragen, erhalten nun-
mehr maximal 20 Gutscheine pro Jahr.

Gefördert werden bei Unternehmen die
Arbeitnehmer/innen. Inhaber und Teilha-
ber sind von der Förderung ausgeschlossen.
Allerdings gilt eine Ausnahme: Mitarbeiten-
de Betriebsinhaber/Eigentümer können in
den ersten 5 Jahren nach Unternehmens-
gründung den Bildungsscheck in Anspruch
nehmen.

Auch bei den infrage kommenden Wei-
terbildungen selbst gibt es Änderungen. So
ist künftig jede Form von Einzelunterricht
(wie Coachings etc.) nicht mehr förderfä-
hig. Ebenso gibt es keinen Bildungsscheck

mehr für sehr kurze Weiterbildungen, die
nicht länger als 1 Tag dauern. Hält man den
Bildungsscheck nach einem Beratungsge-
spräch erst einmal in den Händen, kann
man sich nicht mehr viel Zeit mit der Ein-
lösung lassen: Die Frist zur Einreichung des
Bildungsschecks bei einem Weiterbildungs-
anbieter beträgt höchstens 3 Monate ab
dem Tag der Beantragung.

Informationen zum Bildungsscheck fin-
den Sie auch im Internet unter www.bil
dungsscheck.nrw.de

Falls Sie bzw. Ihre Mitarbeiter einen Bil-
dungsscheck in Anspruch nehmen möch-
ten, so steht Ihnen in unserem Hause als
Ansprechpartner der Handwerkskammer
zu Köln Herr Torben Viehl unter der Tel.-
Nr. (0 22 0 2)98 96 16 zur Verfügung. ◆◆

Bildungsscheck NRW: Fortführung mit Änderungen seit 1. Juni 2007

Land fördert auch künftig
Weiterbildung

Positive Nachricht für
Vermieter mit Leerständen

 Forum Rh-Bg_Lev 4-07  20.08.2007  12:45 Uhr  Seite 6



Arbeitnehmer eines Betriebs, der unter
das Kündigungsschutzgesetz fällt, haben
nur dann allgemeinen Kündigungsschutz,
wenn das Arbeitsverhältnis ohne Unterbre-
chung länger als 6 Monate bestanden hat.
Diese Frist beginnt mit jeder Neueinstellung
neu.

Nach Auffassung des Landesarbeitsge-
richts Hamm (Az. 11 Sa 10930/06) ist maß-
geblich für die Berechnung der Wartefrist
allein der rechtliche Bestand des Arbeits-
verhältnisses. Während tatsächlicher Un-
terbrechungen wie Streik, Krankheit, Frei-
stellungen oder Urlaub laufe die 6-Monats-
Frist trotzdem. Zeiten eines früheren Arbeits-
verhältnisses seien hingegen in Ausnah-
mefällen auf die Wartezeit anzurechnen.

Dies gilt nach Auffassung der Richter
jedoch nur, wenn das neue Arbeitsverhältnis
in einem engen sachlichen Zusammenhang
mit dem früheren Arbeitsverhältnis stand.

In solchen Fällen sei davon auszugehen,
dass die rechtliche Unterbrechung einzig
dem Zweck diene, den Kündigungsschutz
zu umgehen und die Wartezeit neu begin-
nen zu lassen. Entscheidend sei in solchen
Fällen die Dauer der Unterbrechung und
das Vorliegen eines Zusammenhangs zwi-
schen den Arbeitsverhältnissen, wenn z.B.
der Mitarbeiter dieselbe Tätigkeit weiter
verrichtet.

Geklagt hatte ein Arbeitnehmer, der
einen befristeten Vertrag bis zu den Som-
merferien hatte und nach den Ferien vom
Arbeitgeber für eine andere Aufgabe erneut
eingestellt wurde. Im Arbeitsvertrag wur-
den die ersten 6 Monate der Beschäftigung
als Probezeit vereinbart. Der Arbeitgeber
kündigte innerhalb der Probezeit. Das LAG
Hamm entschied zugunsten des Arbeit-
gebers. Der Arbeitnehmer genieße keinen
allgemeinen Kündigungsschutz, zwischen
den Tätigkeiten bestehe auch kein sachli-

cher Zusammenhang, der eine Anrechnung
der Probezeit erlaube.

In folgenden Fällen haben die Arbeits-
gerichte die vorangegangenen Beschäfti-
gungszeiten wegen unerheblicher Unter-
brechung mit in die Wartezeit mit einge-
rechnet:
> Das Arbeitsverhältnis schließt sich un-

mittelbar an eine vorangegangene Aus-
bildung an.

> Mehrere befristete oder unbefristete Ar-
beitsverhältnisse schließen sich unmit-
telbar oder nur mit eintägiger Unterbre-
chung aneinander an.

> Entlassung eines Arbeitnehmers wegen
Arbeitsmangels und Wiedereinstellung
nach 4 Tagen.

> Entlassung für die Dauer der 6-wöchi-
gen Schulferien und anschließende Wie-
dereinstellung mit identischer Beschäf-
tigung.
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> Entlassung für die Dauer des
3-wöchigen Betriebsurlaubs
und anschließender Wieder-
einstellung ohne besonderen
Anlass.

Dagegen wurde in folgenden
Fällen eine erhebliche Unter-
brechung angenommen, so dass
die 6-monatige Wartefrist neu
begonnen hat:
> Vorangegangene Zeiträume

mit Tätigkeiten, in denen
kein Arbeitsverhältnis be-
stand (z. B. freie Dienstver-

träge, Geschäftsführerein-
stellung, Handelsvertreter).

> Unterbrechung des Arbeits-
verhältnisses von 2 2/3 Mo-
naten zu einem vorangegan-
genen befristeten Arbeitsver-
hältnis.

> Vorherige Beschäftigung als
Leiharbeitnehmer im Be-
trieb.

> Unterbrechung von 6 Wo-
chen und Wiedereinstellung
mit geändertem Tätigkeits-
umfang und Aufgabenbe-
reich. ◆◆

FORUM 4/2007
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Firmenvertragsrechts-
schutz für Innungsbetriebe

Ein Meisterbetrieb renoviert
zwei Objekte für einen Kunden.
Der vereinbarte Werklohn be-
läuft sich auf je 10.000 Euro pro
Objekt. Der Kunde zahlt an-
fangs einen Vorschuss von 4.000
Euro; nach Ausfertigung der
Abschlussrechnung bleibt die
Zahlung der Restsumme trotz
schriftlicher Mahnung mit Frist-
setzung jedoch aus. Der Betrieb
beantragt einen Mahnbescheid.

Rechtsschutz? Bisher nicht!
Zu diesem Zwecke hat das Ver-
sorgungswerk der Kreishand-
werkerschaft mit der Allrecht
einen neuen Rahmenvertrag
über den neuen Firmenvertrags-
rechtsschutz abgeschlossen. In-
teressierte Betriebe können sich
über diesen Rahmenvertrag mit-
versichern lassen.

Der Versicherungsumfang
beinhaltet gerichtlichen Rechts-
schutz für die vertraglichen
Streitigkeiten der Firma, z. B.
gegen Kunden, Lieferanten und
Subunternehmer ab einem
Streitwert von 2.000 Euro. Die
Selbstbeteiligung beträgt 500
Euro bei einer Deckungssumme
von 300.000 Euro je Schaden-
fall. Ausgeschlossen sind u.a.
Streitigkeiten aus Versicherungs-
verträgen, aus dem Handelsver-

treter-, Makler- und Gesellschaf-
tervertragsrecht, im Zusammen-
hang mit Generalunternehmer-
verträgen sowie aus dem gewerb-
lichen Handel mit Kraftfahr-
zeugen.

Über diesen neuen Rechts-
schutz kann der Betriebsinhaber
des obigen Beispiels ab sofort die
Kosten eines evtl. Prozesses gel-
tend machen:
Streitwert:

16.000,00 €
Kostenrisiko über 2 Instanzen:

9.646,00 €

Bei Interesse wenden Sie sich
bitte an die Rechtsabteilung. ◆◆
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Das neue Allgemeine Gleichstellungsge-
setz, auch „Antidiskriminierungsgesetz“ ge-
nannt, verpflichtet den Arbeitgeber, Stellen
neutral und diskriminierungsfrei auszu-
schreiben. Insbesondere sollte dabei in jeder
Stellenausschreibung die Abkürzung „m/w“
zugefügt werden, damit keine Klagen über
die Diskriminierung aufgrund des Ge-
schlechtes erhoben werden können.

Die Fallstricke dieses Gesetzes weiten
sich jedoch immer weiter aus.

So hat das Bundesarbeitsgericht in einem
Urteil vom 12.9.2006 (9AZR 807/05) wei-
tere Pflichten für den Arbeitgeber bei der
Stellenausschreibung aufgestellt. In dem zu
entscheidenden Falle hatte eine Schwerbe-
hinderte geklagt, weil sie bei einer Stellen-
ausschreibung nicht berücksichtigt wurde
und der Arbeitgeber es außerdem unterlas-
sen hatte, die Stelle vorher dem Arbeitsamt
zu melden und beim Arbeitsamt nachzufra-
gen, ob die frei gewordene Stelle auch durch
einen Behinderten besetzt werden kann.

Nur aufgrund dieser Unterlassung hat
das Bundesarbeitsgericht der Klägerin einen
Entschädigungsanspruch zugesprochen.
Gemäß dieses Urteils ist jeder Arbeitgeber
nach § 81 Abs. 1 Satz 2 SGB IX verpflich-
tet, vor der Besetzung einer freien Stelle
frühzeitig mit der Agentur für Arbeit Ver-
bindung aufzunehmen. Die Tatsache der

Nichteinschaltung der Agentur für Arbeit
sei geeignet, die Vermutung einer Benach-
teiligung wegen Schwerbehinderung zu
begründen. Ein objektiv gesetzwidrig han-
delnder Arbeitgeber erwecke in diesem Falle
den Anschein, nicht nur an der Beschäfti-
gung schwerbehinderter Menschen unin-
teressiert zu sein, sondern auch möglichen
Vermittlungsvorschlägen und Bewerbungen
von Arbeit suchenden schwerbehinderten
Menschen aus dem Wege gehen zu wollen.

Dieser Logik folgend führt das Urteil
dazu aus, dass künftig jeder Arbeitgeber eine
Stellenausschreibung der Agentur für Arbeit
melden muss, um dort nachzufragen, ob
nicht auch schwerbehinderte Personen für
die Stellenausschreibung in Betracht kom-
men. Der Arbeitgeber, der dies unterlässt,
setzt sich immer der Gefahr aus, von Schwer-
behinderten wegen eines Verstoßes das All-

gemeine Gleichbehandlungsgesetz verklagt
zu werden, um dann eine entsprechende
Entschädigung zahlen zu müssen. Dieses
Urteil zeigt umso mehr, in welchem Um-
fange die Warnungen vor dem Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetz berechtigt
waren. Das Urteil ist völlig praxisuntaug-
lich, führt zu einer Ausweitung der Büro-
kratie, welche von den Betrieben und ins-
besondere den kleinen Betrieben des Hand-
werks kaum noch leistbar sind, ohne dass
dadurch wirklicher Schutz der Schwer-
behinderten vergrößert würde. Den Tritt-
brettfahrern, auch sog. AGG-Hoppern
genannt, eröffnet dieses Gesetz die Mög-
lichkeit, unberechtigte Schadenersatz-
ansprüche geltend zu machen, indem sie
die Unkenntnis von Betrieben ausnutzen,
um Entschädigungen einzuklagen.

Aus diesem Grunde haben wir in unse-
rem internen Teil, wie bereits mehrfach be-
richtet, eine extra Rubrik zum Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz eingerichtet, um
unseren Mitgliedern die Möglichkeit zu ge-
ben, sich die Vielzahl der problematischen
Fälle vor Augen führen zu können.

Wir müssen Ihnen nunmehr in Anbe-
tracht dieses Urteils jedoch dringend raten,
künftig bei jeder Stellenausschreibung die
Agentur für Arbeit entsprechend den Maß-
gaben des oben beschriebenen Urteiles zu
kontaktieren. ◆◆

„Antidiskriminierungsgesetz“
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Mit Urteil vom 15.2.2007 – 8 AZR
397/06 – hat das Bundesarbeitsgericht
(BAG) entschieden, dass der im Arbeits-
verhältnis mit dem Betriebsveräußerer auf
Grund der Zahl der beschäftigten Arbeit-
nehmer erwachsene Kündigungsschutz
nicht nach § 613a Abs. 1 Satz 1 BGB mit
dem Arbeitsverhältnis auf den Betriebser-
werber übergeht, wenn dessen Betrieb einen
sog. Kleinbetrieb darstellt, für den die
Voraussetzungen des Kündigungsschutz-
gesetztes (KSchG) nicht vorliegen.

Die Entscheidung des BAG ist zu begrü-
ßen. Nach wie vor gilt, dass der Übergang
der Rechte und Pflichten kündigungsrecht-
lich nur bedeutet, dass die bisherige Be-
triebszugehörigkeit zur Anrechnung kommt
und der Betriebsübergang selbst nicht als
Kündigungsgrund in Betracht kommt.

Sachverhalt
Die Klägerin war bei verschiedenen Rechts-
vorgängern der Beklagten, zuletzt bei der
G GmbH & Co. KG und seit dem 1. Juni
2003 bei der Beklagten beschäftigt. Die
Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis mit

der Klägerin zum 31. Juli 2004. Im Zeit-
punkt der Kündigung beschäftigte die Be-
klagte vier Arbeitnehmer mit 25 Wochen-
stunden und einen Arbeitnehmer mit 10
Wochenstunden. Die Arbeitnehmerin klag-
te auf Feststellung der Unwirksamkeit der
Kündigung. Sie war der Ansicht, das Kün-
digungsschutzgesetz finde Anwendung, weil
bei der G GmbH & Co. KG mehr als fünf
Arbeitnehmer beschäftigt gewesen seien.
Dieser Kündigungsschutz bleibe ihr auch
nach dem Betriebsübergang erhalten. Das
Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen.
Das Landesarbeitsgericht hat die Berufung
zurückgewiesen.

Entscheidungsgründe
Das BAG hat festgestellt, dass der gemäß
§ 23 Abs. 1 KSchG von der Belegschafts-
stärke abhängige Kündigungsschutz nach
§§ 1 ff. KSchG nicht im Rahmen eines Be-
triebsübergangs auf den neuen Arbeitgeber
übergeht.

Dies folge bereits aus dem Wortlaut des
§ 613a Abs. 1 BGB. Das Erreichen des
Schwellenwertes aus § 23 Abs. KSchG sei

kein „Recht“, sondern allenfalls Tatbe-
standsvoraussetzung für ein Recht.

Auch mit dem Schutzzweck des § 613a
BGB und der ihm zu Grunde liegenden
Richtlinien 77/187/EWG und 98/50/EG,
lasse sich eine gegenteilige Auffassung nicht
begründen. Ziel der Regelungen sei es,
erworbene Besitzstände zu erhalten.

Der Kündigungsschutz gehöre aber gera-
de nicht zum erworbenen Besitzstand eines
Arbeitnehmers, da er bei einer Veränderung
der tatsächlichen Grundlagen jederzeit ent-
fallen könne.

Im Schrifttum werde außerdem aus-
drücklich eine Unterrichtungspflicht über
eine Verschlechterung des kündigungs-
schutzrechtlichen Status angenommen. Be-
stehe eine Verpflichtung, über den Verlust
des Kündigungsschutzes zu unterrichten,
könne der bei dem Betriebsveräußerer auf
Grund der Überschreitung des Schwellen-
wertes erwachsene Kündigungsschutz nicht
auf Grund § 613a Abs.1 Satz 1 BGB erhal-
ten bleiben. ◆◆
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Kein Übergang des Kündigungs-
schutzes bei einem Betriebsübergang

Ist ein Mitarbeiter vom Betriebsinhaber
beauftragt, in eigener Verantwortung Auf-
gaben wahrzunehmen, die dem Betriebsin-
haber obliegen, und handelt der Mitarbeiter
aufgrund dieses Auftrages, so ist auch er für
Verstöße gegen Pflichten, die eigentlich den
Betriebsinhaber betreffen, ordnungswidrig-
keitenrechtlich verantwortlich (§ 9 Abs. 2
OWiG).

Problem: In einzelnen Bundesländern häu-
fen sich in letzter Zeit Verkehrskontrollen,
bei denen die Sicherung der Ladung über-
prüft wird. Bei inhabergeführten Bauunter-
nehmen sind die Fahrzeuge des Betriebs
regelmäßig auf den Betriebsinhaber als
Halter zugelassen.

Nach § 31 Abs. 2 StVZO darf der Halter
die Inbetriebnahme seines Fahrzeugs nicht
anordnen oder zulassen, wenn ihm bekannt
ist oder bekannt sein muss, dass die Ladung
nicht vorschriftsmäßig ist oder die Verkehrs-
sicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung
leidet. Bei Verstößen drohen dem Halter
Bußgelder von 75 Euro und mehr sowie
drei Punkte im Verkehrszentralregister.

Übertragung der
Halterverantwortung
Es besteht die Möglichkeit, entweder die
Halterverantwortung insgesamt oder ein-
zelne Aspekte der Halterverantwortung, wie
z. B. die Ladungssicherung, auf einen Mit-
arbeiter des Unternehmens zu delegieren.

Knüpft die Verantwortlichkeit an be-
stimmte persönliche Merkmale wie die Hal-
tereigenschaft an, kommt auch eine Verant-
wortlichkeit durch „Handeln für andere“
in Betracht. Delegiert der Unternehmer die
Verantwortung für den Einsatz der Fahr-
zeuge auf einen Mitarbeiter, greift § 9 Abs.
2 OWiG.

Ist ein Mitarbeiter vom Betriebsinhaber
ausdrücklich beauftragt, in eigener Verant-
wortung Aufgaben wahrzunehmen, die
dem Betriebsinhaber obliegen, und handelt
der Mitarbeiter aufgrund dieses Auftrags,
so ist auch er für Verstöße gegen Pflichten,

Ladungssicherung –
Haftungsrechtliche Fragen

w e i t e r  n ä c h s t e  S e i t e >>>
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die eigentlichen den Betriebsin-
haber betreffen, ordnungswid-
rigkeitenrechtlich verantwort-
lich, § 9 Abs. 2 OWiG.

Verantwortliche in diesem
Sinne können z. B. Fuhrpark-
leiter oder einzelne Fahrer sein.

Soll die Halterverantwortung
auf einen Mitarbeiter des Unter-
nehmens delegiert werden, ist
der Wortlaut von § 9 Abs. 2 Nr.
2 OWiG zu beachten. Insbeson-

dere muss dem entsprechenden
Mitarbeiter der Einsatz der Be-
triebsfahrzeuge zur Wahrneh-
mung in eigener Verantwortung
übertragen werden. 

Mit der Delegation der Hal-
terverantwortung ist der Be-
triebsinhaber jedoch nicht von
jeglichen Pflichten befreit: Er
muss den verantwortlichen Mit-
arbeiter sachgemäß anleiten, was
u.a. durch Schulungen nachge-
wiesen werden kann. Darüber

hinaus muss sich der Betriebs-
inhaber stichprobenartig von der
ordnungsgemäßen Pflichterfül-
lung des beauftragten Mitarbei-
ters überzeugen und eine ent-
sprechende Dokumentation
führen.

Auch nach Delegation der
Halterverantwortung bleibt der
Betriebsinhaber Halter des Fahr-
zeugs und damit potentieller
Adressat von Bußgeldbeschei-
den.

Im Falle eines Verstoßes kann
der Betriebsinhaber jedoch im
Verlaufe des Ordnungswidrig-
keitenverfahrens im Anhörungs-
bogen die in seinem Unterneh-
men für die Ladungssicherung/
Halterpflichten verantwortliche
Person benennen. Daneben
kann der Betriebsinhaber aller-
dings u.U. selbst wegen einer
Aufsichtspflichtverletzung nach
§ 130 OWiG bußgeldrechtlich
zur Verantwortung gezogen wer-
den. ◆◆

Die Durchführung eines be-
trieblichen Eingliederungsma-
nagements nach § 84 Abs. 2
SGB IX ist keine formelle Wirk-
samkeitsvoraussetzung für eine
personenbedingte Kündigung
aus krankheitsbedingten Grün-
den.

Mit Urteil vom 12.7.2007 –
2 AZR 716/06 – hat das Bun-
desarbeitsgericht (BAG) jedoch
festgestellt, dass ein fehlendes
betriebliches Eingliederungsma-
nagement im Falle einer krank-

heitsbedingten Kündigung Fol-
gen für die Darlegungs- und Be-
weislast im Rahmen der Prüfung
der betrieblichen Auswirkungen
von erheblichen Fehlzeiten
haben kann.

Sachverhalt
Der Kläger, nicht gleichgestell-
ter Behinderter mit einem Be-
hinderungsgrad von 30, war seit
1981 bei der Beklagten zuletzt
als Maschinenbediener beschäf-
tigt. Seit März 2002 war er
durchgehend arbeitsunfähig er-

krankt. Im November 2003
konnte er im Rahmen eines Per-
sonalgesprächs keine Angaben
über eine mögliche Wiederher-
stellung seiner Arbeitsfähigkeit
machen. Eine Anfrage der Be-
klagten im Oktober 2004 zum
Stand seiner Krankheit beant-
wortete er nicht. Die Beklagte
kündigte daraufhin nach Anhö-
rung und Zustimmung des Be-
triebsrats das Arbeitsverhältnis
des Klägers zum 30. April 2005.
Mit der Klage begehrt der Kläger
die Feststellung der Unwirksam-

keit der ordentlichen Kündi-
gung sowie seine Weiterbeschäf-
tigung. Gestützt auf ein fach-
ärztliches Gutachten meint er,
zum Zeitpunkt der Kündigung
sei seine Gesundheitsprognose
positiv gewesen. Bei leidensge-
rechter Ausstattung seines Ar-
beitsplatzes sei sein Einsatz als
Maschinenbediener weiterhin
möglich gewesen. Die Beklagte
hätte ihn außerdem auch ander-
weitig durch eine Umgestaltung
anderer Arbeitplätze einsetzen
können. Eine Verpflichtung der
Beklagten hierzu ergäbe sich aus
§ 84 Abs. 2 SGB IX. Die Be-
klagte ist der Auffassung, eine
Verbesserung der Arbeitsunfä-
higkeit habe sich im Kündi-
gungszeitpunkt nicht absehen
lassen, auch ein Einsatz auf ei-
nem anderen freien Arbeitsplatz
sei nicht mehr in Betracht ge-
kommen. Die Vorinstanzen
haben die Klage abgewiesen.
Das Bundesarbeitsgericht hat
den Rechtsstreit zur weiteren
Sachaufklärung an das Beru-
fungsgericht zurückverwiesen.

Entscheidungsgründe
Der Zweite Senat führt aus, dass
der Arbeitgeber nach § 84 Abs.
2 Satz 1 SGB IX unter Beteili-
gung des betroffenen Arbeitneh-
mers und der Interessenvertre-
tung klären muss, wie die Ar-

Betriebliches Eingliederungsmanagement nach § 84 Abs. 2 SGB IX

Krankheitsbedingte Kündigung
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beitsunfähigkeit überwunden
werden und mit welchen Leis-
tungen oder Hilfen erneuter Ar-
beitsunfähigkeit vorgebeugt und
der Arbeitsplatz erhalten werden
kann, wenn ein Beschäftigter
innerhalb eines Jahres länger als
sechs Wochen ununterbrochen
oder wiederholt arbeitsunfähig
ist. Kündigt der Arbeitgeber ei-
nem Arbeitnehmer aus krank-
heitsbedingten Gründen, ohne
zuvor dieses betriebliche Einglie-
derungsmanagement durchge-
führt zu haben, führe allein dies
zwar nicht zur Unwirksamkeit
der Kündigung. Die Durchfüh-
rung eines betrieblichen Einglie-
derungsmanagements sei keine
formelle Wirksamkeitsvoraus-
setzung für eine personenbe-
dingte Kündigung aus krank-
heitsbedingten Gründen. Die
gesetzliche Regelung sei jedoch
auch kein bloßer Programmsatz,
sondern Ausprägung des das
Kündigungsrecht beherrschen-
den Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes. Führt der Arbeitgeber
kein betriebliches Eingliede-
rungsmanagement durch, kön-
ne dies deshalb Folgen für die
Darlegungs- und Beweislast im
Rahmen der Prüfung der be-
trieblichen Auswirkungen von
erheblichen Fehlzeiten haben.
Der Arbeitgeber könne sich
dann nicht pauschal darauf be-
rufen, ihm seien keine alterna-

tiven, der Erkrankung angemes-
senen Einsatzmöglichkeiten be-
kannt.

Insgesamt ist es dringend zu
empfehlen, vor Ausspruch einer
krankheitsbedingten Kündi-
gung das betriebliche Eingliede-
rungsmanagement nach § 84 Abs.
2 SGB IX durchzuführen. ◆◆
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Nach der Entscheidung des LAG Mün-
chen, Urteil vom 15.3. 2007, 4 Sa 1152/06
(noch nicht rechtskräftig, Revision eingelegt
beim BAG), ist die sogenannte „Zillmerung“
von Lebensversicherungsverträgen, mit der
eine Versorgungszusage im Rahmen einer be-
trieblichen Altersversorgung auf der Grund-
lage einer Entgeltumwandlungsvereinba-
rung nach dem betrieblichen Altersvorsor-
gegesetz (BetrAVG) abgesichert wird, unzu-
lässig. Ergibt sich bei Kündigung eines Ver-
sicherungsvertrages, der durch Entgeltum-
wandlung finanziert wird, ein erhebliches Miss-
verhältnis zwischen Einzahlungsbetrag und
Rückkaufswert, so besteht gegen den Arbeit-
geber ein Anspruch auf nachträgliche Aus-
zahlung des umgewandelten Entgeltes.

Dem Gericht lag folgender
Fall zur Entscheidung vor:
Die 1975 geborene Arbeitnehmerin war

von 1991 bis 2005 beim Arbeitgeber be-
schäftigt. Seit 2002 hatte die Arbeitnehme-
rin mit ihrem Arbeitgeber vereinbart, dass
das ihr zustehende Grundgehalt monatlich
um 178,00 € gekürzt wird und der Arbeit-
geber die gekürzten Gehaltsanteile in eine
Lebensversicherung bei einer überbetrieb-
lichen Versorgungskasse einzahlt. Das um-
gewandelte Entgelt wurde vom Arbeitgeber
an die Lebensversicherungs AG überwiesen,
die der Arbeitnehmerin ab dem 65. Lebens-
jahr nach 38-jähriger Versicherungsdauer
eine jährliche Altersrente von 5.060,00 €
zusicherte. Bei Ausscheiden der Arbeitneh-
merin waren insgesamt 6.230,00 € auf den
Vorsorgevertrag eingezahlt worden. Die Ver-
sorgungskasse teilte der Arbeitnehmerin
mit, dass der vorhandene Versicherungswert
639,00 € betrage, und dass dieser Wert ab-
züglich einer Verwaltungsgebühr ausgezahlt
werden könne.

Die Arbeitnehmerin machte mit der vor-
liegenden Klage gegenüber dem Arbeitgeber
die Zahlung des Differenzbetrages zwischen
dem eingezahlten Betrag in Höhe von
6.230,00 € und dem ihr mitgeteilten Rück-
kaufswert der Versicherung in Höhe von
639,00 € geltend. Das Arbeitsgericht hat
die Klage abgewiesen, die Berufung der Klä-
gerin vor dem LAG München hatte Erfolg.

Das LAG München vertrat in seinem
Urteil die Rechtsauffassung, dass die Ent-
geltumwandlungsvereinbarung mit ent-
haltener Zillmerung wegen Verstoßes gegen
die Regelungen des BetrAVG und § 307
BGB unwirksam sei. Zum einen verletze
die Vereinbarung das zwingende gesetzli-
che Gebot der Umwandlung des Entgeltan-
spruchs in eine wertgleiche Anwartschaft
auf Versorgungsleistung (§ 1 Abs. 2 Nr. 3
BetrAVG). Hiernach muss eine im Wege
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Unwirksamkeit einer Zillmerung
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der Gehaltsumwandlung begründete Ver-
sorgungsanwartschaft dem umgewandelten
Arbeitsentgelt objektiv wertgleich – also der
Wert der Versorgungszusage und das ein-
gesetzte Arbeitsentgelt gleich„wertig“ – sein. 

Im vorliegenden Fall erhielt die Verein-
barung eine Zillmerungsklausel, nach der
die Arbeitnehmerin sämtliche Vertriebs- und
Akquisekosten mit den ersten umgewandel-
ten Lohnraten zu bezahlen hatte. Bei ihrem
Ausscheiden waren deshalb nur 639,00 €
als Versicherungsrückkaufwert vorhanden. 

Gezillmerte Versicherungsverträge genü-
gen nach Ansicht des Gerichts grundsätz-
lich diesen Erfordernissen – jedenfalls bei
Verteilung der Abschlusskosten auf einen
kürzeren, etwa zehn Jahre unterschreitenden
Zeitraum – nicht. Das Gericht geht ohne wei-
tere Erörterung davon aus, dass nur dann
Wertgleichheit vorliegt, wenn die Anwart-
schaft auf Versorgungsleistung 100 % der
aufgewendeten Beträge entspricht. Gezill-
merte Lebensversicherungstarife sind solche,
bei denen mit den eingezahlten Beträgen/
Beiträgen zunächst die Versicherungs- und
Abschlusskosten, sämtliche Vertriebs- und
Akquisitionskosten vollständig getilgt wer-

den, bevor die Beiträge erst danach zum Auf-
bau eines Deckungskapitals für die Alters-
vorsorge führen. Solche gezillmerten Lebens-
versicherungstarife haben damit zur Folge,
dass – was sich im Rückkaufswert der Lebens-
versicherung bei vorzeitiger Auflösung aus-
drückt – in den ersten Jahren des Bestehens
der Versicherung die garantierte Rückzah-
lungsleistung bei Kündigung bzw. Kapitalab-
findung der Versicherung nicht einmal die
Summe der eingezahlten Beiträge/Prämien
in Höhe der umgewandelten Vergütungs-
anteile erreicht, ohne jegliche Verzinsung.

Weiter verstoße der Versicherungsver-
trag gegen § 307 BGB, wonach Bestim-
mungen in allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen unwirksam sind, wenn sie den Ver-
tragspartner entgegen Treu und Glauben
unangemessen benachteiligen. Bei arbeit-
nehmerfinanzierter betrieblicher Alters-
versorgung handele es sich um eine Versor-
gungsregelung, bei der der Arbeitgeber zwar
die technische Durchführung sicherstelle,
jedoch auch gesetzlich für deren Erfüllung
einzustehen habe. 

Wird das mit den umgewandelten Ent-
geltbestandteilen angesparte Deckungskapi-

tal durch eine Zillmerungsregelung beein-
trächtigt, stelle dies eine unangemessene,
weil die besonderen Regelungen des Betr
AVG zur arbeitnehmerfinanzierten betrieb-
lichen Altersversorgung durch Entgeltum-
wandlung umgehende Benachteiligung des
Arbeitnehmers dar, die unwirksam ist.

Zum anderen verstößt die Zillmerung
einer Versicherung gegen den Grundgedan-
ken der zum 1.1.2005 neu und verbessert
geregelten Portabilität der Betriebsrenten-
ansprüche (§ 4 Betriebliches Altersvorsorge-
gesetz, neue Fassung). Damit soll sicherge-
stellt werden, dass dem Arbeitnehmer die
Möglichkeit eröffnet wird, im Lauf seines
Erwerbslebens stetig die betriebliche Alters-
versorgung aufzubauen. 

Das LAG München hielt die Entgeltum-
wandlungsvereinbarung für rechtsunwirk-
sam mit der Folge, dass der ursprüngliche
Vergütungsanspruch der Arbeitnehmerin
aus dem Arbeitsvertrag mit dem Arbeitgeber
in der rechnerischen Ausgangshöhe wieder
auflebt und der Arbeitnehmerin nach wie
vor zusteht, der Höhe nach begrenzt durch
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den von ihr vorgenommenen
Abzug des ihr mitgeteilten Rück-
kaufswertes der Rückdeckungs-
versicherung in Höhe von
639,00 €.

Der Arbeitgeber müsse seiner
Mitarbeiterin daher die fehlen-
den rund 90 % des umgewan-
delten Gehalts erstatten, obwohl
er sie über die Abschlusskosten-
verrechnung aufgeklärt hatte.
Die Richter gingen hier von
einer verschuldensunabhängi-

gen Treuepflicht aus. 

Nimmt man die vom Gericht
geforderten Anforderungen
wörtlich, so gibt es (derzeit) kei-
ne geeigneten Vorsorgeverträge,
mit denen der Arbeitgeber sei-
nen Arbeitnehmern ohne Haf-
tungsrisiko eine Altersversor-
gung anbieten kann. Alle Tarife,
die in den letzten Jahren durch
die Versicherer vertrieben wur-
den, sind mit innen liegenden
Kosten kalkuliert und wären

daher unzulässig. Diese Kosten-
absicherung kostet Geld, was
nach den Ausführungen des
LAG München aber nicht dazu
führen darf, dass weniger als
100 % der eingezahlten Beiträge
für die Versorgung zur Verfü-
gung stehen.

Im Ergebnis verlangt das
Urteil des LAG München die
Übernahme aller Kosten der
betrieblichen Altersversorgung
durch den Arbeitgeber.

Das Urteil würde im Fall sei-
ner Bestätigung zur Nichtigkeit
von Millionen von Entgeltum-
wandlungsvereinbarungen füh-
ren, und zwar auch dann, wenn
infolge des Zinseszinseffektes die
Beitragssumme überschritten ist.

Es wird dem Revisionsver-
fahren vorbehalten bleiben, im
Rahmen der geltenden und ab-
sehbaren Rechtsordnung Klar-
heit in die betriebliche Alters-
versorgung zu bringen. ◆◆

Nach einer Stellungnahme
des BMF vom 20.10.2006 füh-
ren Vorteile aus dienstlich erwor-
benen Payback-Punkten zu steu-
erpflichtigem Arbeitslohn.

Mitarbeiter nutzen häufig
eine auf das Unternehmen aus-
gestellte Tankkarte und tanken
für dienstliche und private
Zwecke. Große Tankstellenbe-
treiber sind im Rahmen von
Kundenbindungsprogrammen
vermehrt dazu übergegangen,
ihren Kunden Payback-Punkte
gutzuschreiben, die diese dann
zu einem späteren Zeitpunkt ge-
gen Sachprämien oder einen
Bargeldbetrag einlösen können.
Die steuerliche Behandlung die-
ser privat genutzten Payback-
Punkte ist bisher durch Recht-
sprechung und Finanzverwal-
tung nicht abschließend geklärt.
Das Bundesfinanzministerium
hat auf eine Eingabe hin am
20.10.2006 zu der Frage Stel-
lung genommen, welche lohn-
steuerlichen Folgerungen aus der
Einlösung dienstlich erworbe-
ner Payback-Punkte zu ziehen
sind. 

Auffassung des BMF 
Die unmittelbar dem Arbeitneh-
mer zugute kommenden Vortei-
le aus dienstlich erworbenen
Payback-Punkten führen nach

Dienstlich erworbene
Payback-Punkte steuerpflichtig

Auffassung des BMF zu steuer-
und sozialversicherungspflichti-
gem Arbeitslohn, soweit sie beim
Tanken für berufliche Fahrten
gewährt wurden. Der Arbeits-
lohn fließt dem Arbeitnehmer
sogar bereits zum Zeitpunkt der
Gutschrift auf dem privaten
Punktekonto zu, nicht erst bei
Einlösung der Payback-Punkte.
Nicht geklärt wird in dem BMF-
Schreiben, wann der Zufluss von
Arbeitslohn erfolgt, wenn eine
Einlösung der Punkte in Prämi-
en erst ab einer bestimmten
Punktanzahl möglich ist. Es
dürfte wohl von einem Lohnzu-
fluss dann auch erst bei Errei-
chung dieser Punktezahl ausge-
gangen werden. 

Für den Arbeitgeber
zu beachten 
Der vom Arbeitgeber bezahlte
teilweise für private und teilwei-
se für dienstliche Zwecke ge-
nutzte Treibstoff ist für die
Lohnversteuerung aufzuteilen.
Der privat genutzte Treibstoff
stellt einen steuerpflichtigen
geldwerten Vorteil dar. Für die
dem privaten Punktekonto gut-
geschriebenen Payback-Punkte
aus den Tankrechnungen, die
sowohl dienstlicher als auch pri-
vater Natur sind, ist zukünftig
eine Aufteilung geboten. Auftei-
lungsmaßstab ist grundsätzlich

der Anteil der dienstlichen Fahr-
ten an den Gesamtfahrten des

Arbeitnehmers. Eine sachge-
rechte Schätzung der Aufteilung
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kommt nach Ansicht des BMF
nur hilfsweise in Betracht. Die
Grundlage der Schätzung ist
dann zu dokumentieren. 

Problematisch dürfte die ge-
forderte Aufteilung der Payback-
Punkte insbesondere in den
Fällen werden, in denen die pri-
vate Nutzung eines Dienstfahr-
zeuges durch den Arbeitnehmer
pauschal nach der sog. 1%-Re-
gelung erfasst wird. Hier liegt
mangels Fahrtenbuch gerade
kein unmittelbarer Aufteilungs-
maßstab vor. Dann sind sämtli-
che Prämienvorteile als Arbeits-
lohn zu erfassen, unabhängig da-
von, ob die Punkte auf die

dienstliche oder private Fahr-
zeugnutzung entfallen. Der
Wert der auf der Tankquittung
gutgeschriebenen Punktezahl
kann über die Tankstelle oder
Mineralölgesellschaft erfragt
werden. Derzeit wird jeder
Punkt mit 1 Cent erfasst. Für
jeweils 2 Liter wird ein Bonus-
punkt gutgeschrieben, der geld-
werte Vorteil beträgt also inso-
weit 1 Cent. 

Beispiel: Ein Arbeitnehmer hat
eine jährliche Fahrleistung mit
seinem Firmenwagen von
50.000 Kilometer. Die Firmen-
wagenbesteuerung erfolgt nach
der 1%-Methode. Die Payback-

Punkte führen zu einem weite-
ren Lohnzufluss. Bei einem
Durchschnittsverbrauch von 6
Liter/100 km darf der Arbeit-

geber den geldwerten Vorteil im
Wege der Schätzung wie folgt
ermitteln: 
50.000 km x 0,06 Liter x 0,05
Cent = 150,00 Euro

Der Lohnsteuerabzug kann
einmal jährlich mit der Dezem-
berabrechnung vorgenommen
werden. Wird die Firmenwagen-
besteuerung nach der Fahrten-
buchmethode vorgenommen,
ist nur der Anteil der Bonus-
punkte als Arbeitslohn zu erfas-
sen, den der Arbeitnehmer auf-
grund der dienstlich gefahrenen
Kilometer erhält. Die Gesamt-
fahrleistung ist entsprechend der
Aufzeichnung im Fahrtenbuch
aufzuteilen. 

Die Finanzverwaltung ge-
währt den für Sachprämien vor-
gesehenen Freibetrag von
1.080,00 € ( § 3 Nr. 38 EStG),
anders als beim Bonuspro-
gramm miles-and-more, hier
nicht, weil zum einen bei den
Payback-Punkten die Möglich-
keit besteht, Geldprämien zu
wählen, zum anderen wird keine
Dienstleistung in Anspruch ge-
nommen, sondern eine Ware
erworben. Daher scheidet auch
eine Pauschalierungsmöglich-
keit nach § 37 a EStG aus. 

Hinweis: Es ist zu erwarten,
dass künftig im Rahmen von
Lohnsteueraußenprüfungen
verstärkt die Thematik der
Payback-Punkte in den Focus
der Prüfer rückt. ◆◆
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Betriebe müssen Auszubil-
dende nicht bis zur Prüfung be-
schäftigen, wenn der Ausbil-
dungsvertrag schon vorher
endet. 

Ein Arbeitgeber muss einen
Auszubildenden nicht über die ver-
traglich vereinbarte Zeit hinaus

beschäftigen – auch dann nicht,
wenn die Prüfung noch aussteht.
Dabei spielt es nach Auffassung
des Bundesarbeitsgerichts (BAG)
in Erfurt keine Rolle, ob die Ab-
schlussprüfung noch nicht absol-
viert wurde oder das Prüfungs-
ergebnis noch nicht bekannt ist.
Das Berufsbildungsgesetz sehe

für diesen Fall keine automati-
sche Verlängerung vor. (Akten-
zeichen: 9 AZR 494/06) 

In dem vom BAG behandel-
ten Fall hatte ein Betrieb mit
einer Auszubildenden eine ge-
nau dreijährige Ausbildungs-

dauer vereinbart – Ausbildungs-
ende sollte der 14. Oktober
2004 ein. Die zuständige Indus-
trie- und Handelskammer hatte
der Firma zwar frühzeitig mit-
geteilt, dass die Abschlussprü-
fung voraussichtlich erst im
Winter 2004 stattfinden werde.
Der Arbeitgeber beschäftigte die
Frau jedoch nicht über den ver-
traglich vereinbarten Zeitpunkt
hinaus. Die Auszubildende ver-
trat nach erfolgreicher Prüfung
jedoch die Ansicht, dass ihr
Ausbildungsverhältnis erst mit
dem Prüfungstag am 29. Januar
2005 geendet habe. 

Die Erfurter Richter gaben
jedoch dem Arbeitgeber Recht:
Ein Ausbildungsverhältnis ende
grundsätzlich mit Ablauf der
vereinbarten Ausbildungszeit. Es
verlängere sich nicht automa-
tisch bis zum Tag der bestande-
nen Abschlussprüfung. 

Allerdings weist das Bundes-
arbeitsgericht in seiner Entschei-
dung darauf hin, dass eine Ver-
längerung möglich sei, wenn der
Auszubildende die Abschluss-
prüfung nicht bestanden hat.
Dann verlängert sich auf sein
Verlangen das Berufsausbil-
dungsverhältnis bis zur nächst-
möglichen Wiederholungsprü-
fung, jedoch längstens um ein
Jahr. Ansonsten könne nur die
zuständige Stelle die Ausbil-
dungszeit auf Antrag verlängern,
wenn dies erforderlich ist, damit
der Auszubildende das Ausbil-
dungsziel erreicht. ◆◆

Wann endet das
Ausbildungsverhältnis?
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Das Telemediengesetz (TMG),
das zum 1.3.2007 in Kraft getre-
ten ist, soll einen verbesserten
Schutz vor irreführenden Anga-
ben bei E-Mail-Werbung schaf-
fen. Zuwiderhandlungen kön-
nen mit einem Bußgeld bis zu
50.000 Euro geahndet werden.

In dem Gesetz ist geregelt,
dass in der Kopf- und Betreff-
zeile weder der Absender noch
der kommerzielle Charakter der
Nachricht verschleiert oder ver-
heimlicht werden dürfen, wenn
kommerzielle Kommunika-
tionen per elektronischer Post
versandt werden.

Ein Verschleiern oder Ver-
heimlichen liegt dann vor, wenn
die Kopf- und Betreffzeile ab-
sichtlich so gestaltet sind, dass der

Empfänger vor einer Einsicht-
nahme in den Inhalt der Kommu-
nikation keine oder irreführen-
de Informationen über die tatsäch-
liche Identität des Absenders
oder den kommerziellen Cha-
rakter der Nachricht erhält.

Die Vorschriften des TMG
sollen die sich bereits heute aus
dem Gesetz gegen den unlaute-
ren Wettbewerb (UWG) erge-

benden speziellen Vorgaben
ergänzen. So stellt Werbung mit-
tels elektronischer Post, also mit-
tels E-Mail oder SMS, ohne aus-
drückliche Einwilligung des
Adressaten nach dem UWG
grundsätzlich eine unzumutba-
re Belästigung dar und ist damit
unlauter und unzulässig.

Das UWG regelt, dass die
Werbung mit sog. elektronischer

Post – also E-Mail, aber auch
SMS oder MMS – nur mit Ein-
willigung zulässig ist (Opt-In-
Prinzip). Hier ist es gleichgültig,
ob der Empfänger eine Privat-
person oder ein Gewerbetreiben-
der ist. Die Einwilligung ist eine
Zustimmung des Empfängers,
die vor der Zusendung der E-
Mail erklärt worden sein muss.

Neben der Einwilligung sieht
das UWG eine weitere Zulässig-
keitsvariante vor. Demnach ist
die E-Mail-Werbung auch dann
zulässig, wenn ein Unternehmer
im Zusammenhang mit dem
Verkauf einer Ware oder Dienst-
leistung von dem Kunden dessen
elektronische Postadresse erhal-
ten hat, der Unternehmer die Adres-
se zur Direktwerbung für eige-
ne ähnliche Waren oder Dienst-
leistungen verwendet, der Kun-
de der Verwendung nicht wider-
sprochen hat und der Kunde bei
Erhebung der Adresse und bei
jeder Verwendung klar und deut-
lich darauf hingewiesen wird,
dass er der Verwendung jederzeit
widersprechen kann, ohne dass
hierfür andere als die Übermitt-
lungskosten nach den Basistari-
fen entstehen. Die Verbote des
UWG können Wettbewerber
oder nach dem UWG anerkann-
te Klageverbände durchsetzen.

Die Vorschriften des TMG
gelten auch außerhalb von Wett-
bewerbsverhältnissen. So kommt
es nicht darauf an, ob der Emp-
fänger grundsätzlich in den Er-
halt von Werbe-E-Mails einge-
willigt hat oder ob bereits eine
Geschäftsbeziehung besteht,
sondern der Empfänger soll stets
unmittelbar beim Empfang der
E-Mail entscheiden können, ob
er sie überhaupt öffnen oder
gleich löschen möchte. ◆◆

Telemediengesetz schränkt
E-Mail-Werbung weiter ein
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In der Praxis werden häufig Verträge mit
nahen Angehörigen – insbesondere mit den
eigenen Kindern, Eltern oder aber auch
Großeltern oder Enkelkindern – geschlos-
sen, die steuerrechtlich von Bedeutung sind.
Deren Rechtswirksamkeit wird von der
Finanzverwaltung nicht selten als „steuer-
licher Gestaltungsmissbrauch“ eingestuft.

Die strengen Anforderungen an die An-
erkennung von Verträgen zwischen nahen
Angehörigen gründen auf der Überlegung,
dass es innerhalb eines Familienverbundes
typischerweise an einem Interessengegen-
satz mangelt und somit zivilrechtliche Ge-
staltungsmöglichkeiten steuerrechtlich
missbraucht werden könnten. Im Interesse
einer effektiven Missbrauchsbekämpfung
werden daher an den Beweis des Abschlusses
und an den Nachweis der Ernsthaftigkeit von
Vertragsgestaltungen zwischen nahen An-
gehörigen strenge Anforderungen gestellt.

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil

vom 7.6.2006 – zugunsten der Steuerpflich-
tigen – entschieden, dass die Beachtung der
„zivilrechtlichen Formerfordernisse“ bei
Vertragsabschluss und die Kriterien des
Fremdvergleiches – also was zwischen Frem-
den üblich ist – lediglich Indizien bei der
zu treffenden Entscheidung bilden, ob die
aus den Verträgen resultierenden Aufwen-
dungen steuerlich anerkannt werden. Allein
die Nichtbeachtung zivilrechtlicher Form-
vorschriften darf nicht die steuerrechtliche
Nichtanerkennung des Vertragsverhältnisses
zur Folge haben. Das Bundesfinanzminis-
terium weist die Finanzämter mit seinem
Schreiben vom 2.4.2007 an, die Grundsätze
dieses Urteils nicht anzuwenden.

Voraussetzung für die steuerliche Aner-
kennung von Verträgen zwischen Angehö-
rigen ist, dass diese Verträge bürgerlich-
rechtlich wirksam geschlossen wurden und
tatsächlich wie vereinbart durchgeführt wer-
den; dabei müssen Vertragsinhalt und

Durchführung dem zwischen Fremden
Üblichen entsprechen (Fremdvergleich).
Die nachträglich herbeigeführte zivilrecht-
liche Wirksamkeit eines Rechtsgeschäfts
entfaltet grundsätzlich keine Rückwirkung.
Die steuerrechtlichen Folgerungen werden
erst ab dem Zeitpunkt gezogen, zu dem die
schwebende Unwirksamkeit entfallen ist.
Ausnahmsweise will die Verwaltung tatsäch-
lich durchgeführte Verträge zwischen nahen
Angehörigen von Anfang an auch steuer-
lich berücksichtigen, wenn den Vertrags-
partnern die Nichtbeachtung der Formvor-
schriften nicht angelastet werden kann und
sie zeitnah nach dem Erkennen der Un-
wirksamkeit oder dem Auftauchen von
Zweifeln an der Wirksamkeit des Vertrages
die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet
haben, um die Wirksamkeit herbeizufüh-
ren oder klarzustellen. Ist den Vertrags-
partnern aber die Nichtbeachtung der
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Steuerliche Anerkennung von
Verträgen zwischen Angehörigen
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Formvorschriften zuzurechnen, weil sich
deren Erfordernis unmittelbar aus dem
Gesetz ergibt, wird das Vertragsverhältnis
erst ab dem Zeitpunkt steuerlich anerkannt,
ab dem die zivilrechtliche Wirksamkeit
nachträglich herbeigeführt wird.

Anmerkung: Gerade bei Verträgen zwi-
schen nahen Angehörigen werden häufig
Fehler gemacht, die nachträglich nur schwer
oder überhaupt nicht mehr zu ändern sind. 

Insbesondere bei Verträgen mit minder-

jährigen Kindern oder Enkelkindern bedarf
es ggf. eines Ergänzungspflegers, damit sol-
che Vereinbarungen auch anerkannt wer-
den. Bevor Verträge mit Familienmitglie-
dern abgeschlossen werden, sollten Sie des-
halb unbedingt mit uns sprechen! ◆◆
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Verbesserte Einstellungsmöglichkeiten
älterer Arbeitnehmer –„Initiative 50 plus“

Vor dem Hintergrund der steigenden
Lebenserwartung und sinkender Geburten-
zahlen wurde die stufenweise Anhebung der
Altersgrenze für den Renteneintritt von 65
auf 67 Jahre beschlossen. Ergänzend soll
durch die so genannte „Initiative 50 plus“
die Erwerbstätigenquote Älterer verbessert
werden.

Um diese Initiative umzusetzen, hat der
Bundesrat am 30.3.2007 dem „Gesetz zur
Verbesserung der Beschäftigungschancen
älterer Menschen“ zugestimmt, das in den
wesentlichen Punkten am 1.5.2007 in Kraft
getreten ist. Hier die wichtigsten Änderun-
gen im Überblick:
> Befristete Arbeitsverträge mit Arbeit-

nehmern ab Vollendung des 52. Le-
bensjahres: Voraussetzung für die sach-
grundlose Befristung des Arbeitsvertrags
ist künftig, dass die Arbeitnehmerin oder
der Arbeitnehmer unmittelbar vor Be-
ginn des befristeten Arbeitsverhältnisses
mindestens vier Monate beschäftigungs-
los war, Transferkurzarbeitergeld bezo-
gen oder an einer öffentlich geförderten
Beschäftigungsmaßnahme, d. h. an einer
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder an
einer sog. Arbeitsgelegenheit („Ein-Euro-
Job“) teilgenommen hat. Die Höchst-

befristungsdauer bei demselben Arbeit-
geber beträgt fünf Jahre.

> Einstellung von älteren Arbeitneh-
mern ab dem 50. Lebensjahr: Künftig
können Arbeitgeber Eingliederungs-
zuschüsse von der Bundesagentur für
Arbeit (BA) für mindestens ein Jahr,
höchstens für drei Jahre in Höhe von 30
Prozent und höchstens 50 Prozent der
Lohnkosten erhalten, wenn sie ältere
Arbeitnehmer (ab dem 50. Lebensjahr)
einstellen, die in den letzten sechs Mona-
ten arbeitslos waren oder an bestimmten
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen
teilgenommen oder persönliche Vermitt-
lungshemmnisse haben.

> Laufende Beschäftigungsverhältnisse:
Arbeitnehmer, die in einem laufenden Ar-
beitsverhältnis stehen, kommen ab dem
45. Lebensjahr (bisher ab 50) in kleinen
und mittleren Betrieben bis zu 250 Be-
schäftigten (bisher bis zu 100) in den Ge-
nuss einer weitergehenden Förderung bei
der beruflichen Weiterbildung. Für frei
wählbare, zertifizierte Weiterbildungs-
anbieter können sie von der BA ihre be-
ruflichen Weiterbildungskosten über sog.
Bildungsgutscheine erstattet bekommen.

> Neuer Kombilohn: Arbeitnehmer ab
dem 50. Lebensjahr, die eine geringer
bezahlte Tätigkeit aufnehmen und die
noch einen Anspruch auf Arbeitslosen-
geld von mindestens 120 Tagen haben,
können den neuen Kombilohn bean-
spruchen. Dieser schafft einen teil-
weisen Ausgleich der Differenz zwischen
dem Nettoentgelt vor der Arbeitslosig-
keit und dem Nettoentgelt in der 
sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigung. Im ersten Jahr wird die Netto-
entgeltdifferenz zu 50 Prozent und im
zweiten Jahr zu 30 Prozent ausgeglichen.
Die Beiträge zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung aus der neuen Beschäftigung
werden durch einen Zuschuss auf 90
Prozent der früheren Beiträge aufge-
stockt.

> Telefonische Arbeitsuchendmeldung:
Neu ist auch, dass bei abzusehender Ar-
beitslosigkeit die (zunächst) fernmünd-
liche Arbeitsuchendmeldung bei der BA
ausreicht. Da Arbeitgeber ihre Arbeit-
nehmer bei Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses auf deren Pflicht zur frühzeiti-
gen Arbeitsuchendmeldung hinweisen
sollen, sind sie durch diese Neuregelung
ebenfalls betroffen. ◆◆
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Betriebsjubiläen
100 JAHRE
» Firma A. Reuker, Inh. Horst Reuker 1.9.2007

Leverkusen, Tischler-Innung

75 JAHRE
» Firma Karl und Udo Bösenberg 1.6.2007

Burscheid, Tischler-Innung

» Firma Albert Haas KG 28.9.2007
Wermelskirchen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

50 JAHRE
» Firma Türk GmbH 5.9.2007

Wermelskirchen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

25 JAHRE
» Firma Rudi Bauer GmbH 15.6.2007

Wermelskirchen, Tischler-Innung

» Günter Steinke 17.8.2007
Leverkusen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» Helga Klein 8.9.2007
Leichlingen, Friseur-Innung

Arbeitnehmerjubiläen
25 JAHRE
» Ralf Forbriger 1.8.2007

in Firma Volker Bernhard, Wermelskirchen, Kraftfahrzeug-
Innung

» Frank Fischer 1.9.2007
in Firma Franz Klein Sanitär und Heizung,
Inh. Willi Frielingsdorf, Bergisch Gladbach
Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

Runde Geburtstage
» Theo Busch 21.8.2007 70 Jahre

Ehrenobermeister der Baugewerks-Innung
» Hermann-Josef Müller 26.8.2007 70 Jahre

Vorstandsmitglied der Baugewerks-Innung
» Dirk Kiel 7.9.2007 40 Jahre

Vorstandsmitglied der Friseur-Innung
» Hans-Josef Kierspel 16.9.2007 50 Jahre

Vorstandsmitglied der Elektro-Innung
» Josef Bedürftig 23.9.2007 75 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Friseur-Innung
» Irmgard Engstenberg 27.9.2007 55 Jahre

Lehrlingswartin der Innung für Raumausstatter und
Bekleidungshandwerke

» Lothar Jung 17.5.2007
Bergneustadt, Kraftfahrzeug-Innung

» Erich Sladek 6.6.2007
Bergisch Gladbach, Tischler-Innung

» Friedhelm Müller 6.8.2007
Leichlingen, Bäcker-Innung

Goldene Meisterbriefe

» MARVIC Limited
Leichlingen, Innung für Metalltechnik

» Franz Byrdus
Burscheid, Kraftfahrzeug-Innung

» Stahlbau Schwanicke GmbH
Wermelskirchen, Innung für Metalltechnik

» F+S Fahrzeugteile und Service GmbH
Leverkusen, Kraftfahrzeug-Innung

» Gudelis und Baack GmbH
Bergisch Gladbach, Maler und Lackierer-Innung

» Christian Dück
Leverkusen, Kraftfahrzeug-Innung

» Autohaus Kaltenbach GmbH
Bergisch Gladbach, Kraftfahrzeug-Innung

» Klaus-Dieter Eichner
Wermelskirchen, Innung für Metalltechnik

» GbR Georgios Nianios und Giovanni Morleo
Bergisch Gladbach, Dachdecker-Innung

» Freddy Klimasch
Wermelskirchen, Friseur-Innung

» Gabrieles Automobile GmbH
Reichshof, Kraftfahrzeug-Innung

» Robert Cürten
Bergisch Gladbach, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» Karina vom Stein
Wermelskirchen, Friseur-Innung

» Michael Freitag
Bergisch Gladbach, Baugewerks-Innung

» Ralf Pelzer
Bergisch Gladbach, Kraftfahrzeug-Innung

Neue Innungsmitglieder
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Am 6. Juni 1957 hat Herr Erich Sladek,
geb. 29.6.1924, die Meisterprüfung im
Tischler-Handwerk vor dem Meisterprü-
fungsausschuss bei der Handwerkskammer
Köln abgelegt. Aus diesem Grund wurde
Herrn Sladek im Rahmen einer kleinen

Feier durch Herrn Kreishandwerksmeister
Bert Emundts, Herrn Obermeister Achim
Culmann und Herrn Hauptgeschäftsführer
Heinz Gerd Neu der „Goldene Meister-
brief“ überreicht.

Wir gratulieren herzlich! ◆◆

Goldener Meisterbrief
für Erich Sladek

Der große Foto-Wettbewerb der IKK
Nordrhein „Gesicht des Handwerks 2008“
geht in den Endspurt. Am 26. Juni hatte
die Jury die Qual der Wahl und musste aus
einer wahren Flut an Einsendungen die
zwölf Finalisten auswählen, deren Bilder in
einem Kalender veröffentlicht werden.

Die Entscheidung fiel den Experten
nicht leicht, da die Qualität der Ideen und
der Bildumsetzung überraschend gut war.
Nach eingehender Beratung stehen nun die
Gewinner fest: Von Friseuren über Maler
bis zu Reinigungsfachkräften sind die unter-

schiedlichsten Gewerke vertreten. Sie zei-
gen auf anschauliche Weise die Bandbreite
der in Nordrhein ansässigen Handwerks-
berufe.
Die Gewinner-Teams:
> Bäckerei-Konditorei Potthast,

Duisburg
> Barthel Korr GmbH, Aachen
> Belz Bau, Bonn
> Hans Peter Winterberg GmbH Glas-

und Gebäudereinigung, Wuppertal
> Haus der Seidenkultur, Krefeld
> Hausmann Versorgungstechnik

GmbH & Co. KG, Wermelskirchen
> Malerbetrieb Brendgen, Kleve
> Markus Henkel – Dächer und mehr...,

Goch
> Metallidee C. Winter, Köln
> Reinigung Hans-Wilhelm Strothotte,

Geldern
> Steinforth GmbH Autolackiererei und

„Gesicht des Handwerks 2008“ –
Gewinner stehen fest

Karosseriebau, Grefrath
> Vividia Nuances Keßler KG, Köln

Profifotograf Carsten Sander besucht
derzeit die Gewinner vor Ort, um sie für
„ihr Kalenderblatt“ ins rechte Licht zu set-
zen.

Mit Teamgeist gewonnen
„Teamgeist zählt!“ Das diesjährige Motto
des IKK-Fotowettbewerbs „Das Gesicht des
Handwerks“ nahmen auch die Mitarbeiter
der Bäckerei Lob aus Bergisch Gladbach
wörtlich und präsentierten in ihrer Bewer-
bung direkt neun gestandene Bäcker und
einen Nachwuchsmeister.

Der Lohn: Ein Abenteuer-Team-Wo-
chenende mit jeder Menge Spaß und einem
tollen Programm, bei dem garantiert die teig-
erprobten Oberarmmuskeln der Mitarbei-
ter voll zum Einsatz kommen werden. ◆◆

Goldener Meisterbrief
für Heinz Bormacher

Am 17. Juli 1957 hat Herr Heinz
Bormacher, geb. 23. Mai 1935, die Meister-
prüfung im Fleischer-Handwerk vor dem
Meisterprüfungsausschuss bei der Hand-
werkskammer Düsseldorf abgelegt. Aus die-
sem Grund wurde Herrn Heinz Bormacher
im Rahmen einer kleinen Feier durch Herrn
Kreishandwerksmeister Bert Emundts und
Herrn Obermeister Dieter Himperich der
„Goldene Meisterbrief“ überreicht.

Wir gratulieren herzlich! ◆◆

Goldener Meisterbrief
für Friedhelm Müller

Am 6. August 1957 hat Herr Friedhelm
Müller die Meisterprüfung im Bäcker-
Handwerk vor dem Meisterprüfungsaus-
schuss bei der Handwerkskammer Düssel-
dorf abgelegt. Aus diesem Grund wurde
Herrn Friedhelm Müller im Rahmen einer
kleinen Feier durch Herrn Ehrenobermeis-
ter Bernd Kreffter und Obermeister Ulrich
Lob der „Goldene Meisterbrief“ überreicht

Wir gratulieren herzlich! ◆◆
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22.8.2007, 18.30 Uhr
Außerordentliche Vorstandssitzung der Dachdecker-Innung

26.8.2007 Uhr
Bäcker-Innung: Ausflug der Bäcker-Altmeister

5.9.2007, 19.00 Uhr
Innungsversammlung der Dachdecker-Innung

6.9.2007, 9.00 Uhr – 16.30 Uhr
Seminar der Baugewerks-Innung und der Maler- und Lackierer-
Innung: Putz- und anstrichtechnische Risssanierung

12.9.2007, 17.30 Uhr
Vorstandssitzung der Baugewerks-Innung

17.9.2007, 19.00 Uhr
Modeproklamation Herbst/Winter der Friseur-Innung

18.9.2007, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

19.9.2007, 9.00 Uhr – 17.00 Uhr
Seminar der Baugewerks-Innung:
Nachträgliche Abdichtung erdberührter Bauteile

19.9.2007, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Kraftfahrzeug-Innung

20.9.2007, 9.00 Uhr – 17.00 Uhr
Seminar der Baugewerks-Innung:
Nachträgliche Abdichtung erdberührter Bauteile

21.9.2007, 13.00 Uhr – 16.30 Uhr
Seminar: Digitaler Tachograph – Schulung
für Verantwortliche und Fahrer

4.10.2007, 19.00 Uhr
Vorstandssitzung der Friseur-Innung

12.10.2007, 9.00 Uhr – 16.30 Uhr
Seminar: Grundkenntnisse zur Ladungssicherung auf
Straßenfahrzeugen – Schwerpunkt Kleintransporter

18.10.2007, 14.00 Uhr – 19.00 Uhr
Seminar: Büroorganisation und Zeitmanagement

23.10.2007, 18.30 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdecker-Innung

25.10.2007, 14.00 – 19.00 Uhr
Seminar: Büroorganisation und Zeitmanagement

19.11.2007, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

4.12.2007, 19.00 Uhr
Innungsversammlung der Dachdecker-Innung

6.12.2007, 19.00 Uhr
Innungsversammlung der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik
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AAAAlllltttteeeennnnbbbbeeeerrrrggggeeeerrrr----DDDDoooommmm----SSSSttttrrrraaaaßßßßeeee    222200000000,,,,
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Dellbrücker Straße 181 • 51465 Bergisch Gladbach
Tel. :  (0 22 02) 93 24 24 • Fax: (0 22 02) 3 15 97

www.brass-ent.de
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